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SEVERIN LEDERHILGER/HERBE ALB

Römische Erlässe un Entscheidungen
Kongregation fuüur die Evange- auf, unter Berücksichtigung der U:  a

lisiıerung der Volker Instruktion veränderten gesellschaftlichen wWI1e kir-
„Cooperatıo missionalis“ uber die chenrechtlichen Gegebenheiten.
miss1ionarische Zusammenarbeit In eınem ersten Teil werden otz des
VO  S 10.1998 spezifisch juridischen Charakters der

Instruktion einige theologische „Prin-
Die Missionstätigkeit der IC wird ziplen” vorangestellt, die sich sowohl
VO:  5 eindrucksvollen ennzahlen cha- muıit lehramtlichen Äußerungen ZU.

undament und ZUT Aktualität derrakterisiert. SO sind derzeit EIW.
600.000 Missionare und Miıssionarın- 1SS10N als auch mut den Vorausset-
LEl 1mM Einsatz un! verwenden dafür eiıner umfassenden Koopera-

tion aller Christen in diesem Bereicheın jährliches Spendenaufkommen VO  >
180 MIl1oO. G, unter anderem auch beschäftigen. „Die Kooperation, die für

für die rapi steigende Zahl em1- die Evangelisierung der Welt indi-
spensabel ıst, stellt eın ec un eıNenarısten wurde VO Apostel- Pflicht er Getauften dar, das zutiefstPetrus-Werk die Ausbildung VO

Schülern un Alumnen, 9 643 begründet ist ihrer Identität als lie-
Noviz/inn/en und 940 Schulen bezie- der des Mystischen Leibes (der rche),

un das sich verschiedenen Formenhungsweise Priesterseminaren unter-
un auf unterschiedlichen Ebenen derstützt) Im au{fe der eıt en sich
Verantwortung un:! der operatıvenfür dieses Aufgabenfeld unterschied-
Einbeziehung konkretisiert“ (2) Alsliche er un:! Urganisationen der

Kirche mıt einer Vielfalt VO  = JTrägern Zentralorgane der Kooperation WEelI-

entwickelt. Angesichts der zunehmen- den insbesondere die Kongregation für
den edürfnisse den klassischen die Evangelisierung der Völker anıse-
„Missionsländern“ ist eiıne rhöhte führt, aber ebenso die Einric  gen
Konzentration der Nessourcen und Er- auf ortskirchlicher ene

öhung ihrer Effektivität gefordert. Dies wiırd iın den folgenden „Prakti-
Diesem nliegen dienen nicht LUr die schen Verfügungen“” näher erläutert
bereits existierenden Päpstlichen Mis- un: spezifiziert. UunaCcCAs wird die
sionswerke, sondern dem 111 VOFr und Funktion der j1er aus „cha-

rismatıischen Initiativen“ VO:! Laienem auch die Oktober 1998 VO  5
der Kongregatıon für die Evangelisie- un Klerikern entstandenen Päpst-
rung der Völker vorgelegte Instruktion lichen Missionswerke Päpstl. Werk
„Cooperatio missionalis” Rechnung der Glaubensverbreitung; Päpstl. Werk
tragen. Diese arbeitet aufgrun meh- VO HI Apostel Petrus; Päpstl. Werk

Expertengespräche un inter- der Kindheit der der mi1ss1onarıl-
nationaler JTagungen die seit der etz- schen Kindheit; Päpstl. Missionsverel-
ten diesbezüglichen Instruktion „Quo nıgung der Priester und Ordensleute
ptius  44 (1968) gemachten Erfahrungen erläutert. Ihnen gemelınsam ist gemä
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Römische Erlässe und Entscheidungen 

Kongregation für die Evange­
lisierung der Völker: Instruktion 
"Cooperatio missionalis" über die 
missionarische Zusammenarbeit 
vom 1.10.1998 

Die Missionstätigkeit der Kirche wird 
von eindrucksvollen Kennzahlen cha­
rakterisiert. So sind derzeit etwa 
600.000 Missionare und Missionarin­
nen im Einsatz und verwenden dafür 
ein jährliches Spendenaufkommen von 
ca. 180 Mio. $, unter anderem auch 
für die rapid steigende Zahl an Semi­
naristen (1997 wurde vom Apostel­
Petrus-Werk die Ausbildung von 
83.123 Schülern und Alumnen, 9.643 
Noviz/inn/en und 940 Schulen bezie­
hungsweise Priesterseminaren unter­
stützt). Im Laufe der Zeit haben sich 
für dieses Aufgabenfeld unterschied­
liche Werke und Organisationen der 
Kirche mit einer Vielfalt von Trägem 
entwickelt. Angesichts der zunehmen­
den Bedürfnisse in den klassischen 
"Missionsländern" ist eine erhöhte 
Konzentration der Ressourcen und Er­
höhung ihrer Effektivität gefordert. 
Diesem Anliegen dienen nicht nur die 
bereits existierenden Päpstlichen Mis­
sionswerke, sondern dem will vor 
allem auch die am 1. Oktober 1998 von 
der Kongregation für die Evangelisie­
rung der Völker vorgelegte Instruktion 
"Cooperatio missionalis" Rechnung 
tragen. Diese arbeitet aufgrund meh­
rerer Expertengespräche und inter­
nationaler Tagungen die seit der letz­
ten diesbezüglichen Instruktion "Quo 
Aptius" (1968) gemachten Erfahrungen 

auf, unter Berücksichtigung der nun 
veränderten gesellschaftlichen wie kir­
chenrechtlichen Gegebenheiten. 

In einem ersten Teil werden trotz des 
spezifisch juridischen Charakters der 
Instruktion einige theologische "Prin­
zipien" vorangestellt, die sich sowohl 
mit lehramtlichen Äußerungen zum 
Fundament und zur Aktualität der 
Mission als auch mit den Vorausset­
zungen einer umfassenden Koopera­
tion aller Christen in diesem Bereich 
beschäftigen. "Die Kooperation, die für 
die Evangelisierung der Welt indi­
spensabel ist, stellt ein Recht und eine 
Pflicht aller Getauften dar, das zutiefst 
begründet ist in ihrer Identität als Glie­
der des Mystischen Leibes (der Kirche), 
und das sich in verschiedenen Formen 
und auf unterschiedlichen Ebenen der 
Verantwortung und der operativen 
Einbeziehung konkretisiert" (2). Als 
Zentralorgane der Kooperation wer­
den insbesondere die Kongregation für 
die Evangelisierung der Völker ange­
führt, aber ebenso die Einrichtungen 
auf ortskirchlicher Ebene. 

Dies wird in den folgenden "Prakti­
sehen Verfügungen" näher erläutert 
und spezifiziert. Zunächst wird die 
Rolle und Funktion der vier - aus "cha­
rismatischen Initiativen" von Laien 
und Klerikern entstandenen - Päpst­
lichen Missionswerke (= Päpstl. Werk 
der Glaubensverbreitung; Päpstl. Werk 
vom Hl. Apostel Petrus; Päpstl. Werk 
der hl. Kindheit oder der missionari­
schen Kindheit; Päpstl. Missionsverei­
nigung der Priester und Ordensleute) 
erläutert. Ihnen gemeinsam ist gemäß 
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ihren Statuten (vom „die en Öördert, die Koordinierung muiıt
Zielsetzung, den universalen MissS10ns- den Missionseinrichtungen der Or-
geist inmuıtten des Volkes es för- den wahrnimmt SOWI1E die anzielle
dern  “  f und kommt ihnen VOT em Sicherstellung Urc ONtrolle der

„Impulse Z.UX Zusammenarbeit Spenden und Festlegung des jeweili-
geben, die missionarischen gCmH diözesanen Beitrages gewä  el1-
harmonisieren und eine gleiche Vertei- stet Zur Unterstützung kann auch eın
lung der ilfsgüter garantieren“ (5) „Nationaler Miss1ionsrat”“ eingesetzt

werden, dem der Vorsitzende der Bl-en! die oberste el  g der Kon-
gregation für die Evangelisierung der schöflichen Missionskommission, der
Völker anvertraut wurde, ist für 1e Nationaldirekto der Missionswerke

und deren Nationalsekretäre SOWI1eEePäpstlichen Missionswerke zugleich
auch eiINe uordnung den einzelnen ausgewählte Priester un:! ertreter VO  a}
Bischofskonferenzen und Diözesan- Ordensinst!  D der laikalen Mis-
bischöfen vorgesehen. Diese „gleich- sionseinrichtungen angehören sollen
zeitige Abhängigkeit“ VO'  S diesen rel Empfohlen wird elıner besseren
Stellen „erfordert auf der operatiıven Verzahnung willen, da{fs der National-
e1te eiıne geor  ete rogrammerstel- direktor der Missionswerke Zu Se-
Jung, die Geist einer tatkräftigen 'eiar der Bischöflichen Missionskom-
Zusammenarbeit auf den verschiede- 1SS1o0Nn ernann) WIF
1en Verantwortungsebenen verwirk- Bei der Aufgabenbeschreibung wird
licht wird aber auch eine „geordnete auf die wechselseitigen Beziehun-
Teilhabe denselben itteln, das gen Z.UT genannten Kongregation Wert
eine gemeinsame Ziel erreichen“ gelegt, die „kreativ und dynamisc 'rı

(6) Darüber hinaus edurien die MisSs- se1ın sollen (15) Dies betrifft nıc. 11UT
sionswerke zudem einer sStatutenge- den Kontakt VO  = Welt- und Jeilkirchen,
mäfßs anerkannten „rechten Autono- sondern auch Jjenen zwischen ischofs-
mie”,  LL ynamisc mıit geeigneten konferenz und Diözese, weshalb die
Kooperations- und Interventionsfor- Gelegenheiten Treffen und ZUTLE Ko-
men auf die Herausforderungen der operation genutzt werden sollen
sich andernden missionarischen Wirk- Bemerkenswert sSind die Weisungenichkeit reagleren können. der Instruktion 1mM 1C auf „spezielle

eue Formen der missionarischen KOo-Für jedes Land soll] aufgrund eines
Vorschlages der Bischofifskonferenz VO:  a} operation” (16—20) Zunächst wird die
der Kongregation die Evangelisie- Bedeutung der Entsendung VO:  - Mis-
run) der Öölker eın Nationaldirektor SiOonar / inn/ angesprochen, die auch
für alle Missionswerke auf fünf Jahre entsprechend ausgebildet un geeignet
este werden. Er wird seıinen Auf- sSeın mussen. annn wird bezüglich
gaben unterstutzt durch die Diöze- der verbreiteten „Diözesan- und 'arr-
sandirektoren der Missionswerke partnerschaften” angemahnt, da{fs diese
wIı1e den Bischöflichen Delegierten für nicht blind sSeıin dürfen gegenüber dem
die Miss1on, der auch itglie des universalen Aufgabenfeld der 1SS10N,
Priester- der Pastoralrates sSeıin soll. indem INnan sSeiNe Energien und Res-

jeder Bischofskonferenz ist darüber SOUTCEeN nicht eın auf eine einzige
hinaus eine eıgene Kommuission für Inıtiatıve verwendet, sondern dem
die 1SS10N errichten, welche die rinzıp einer gleichen Verteilung der
Anliegen der Missionswerke ach Hilfsgüter entsprechen sucht. Der
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ihren Statuten (vom 26.6.1980) "die 
Zielsetzung, den universalen Missions­
geist inmitten des Volkes Gottes zu för­
dern", und es kommt ihnen vor allem 
zu, "Impulse zur Zusammenarbeit zu 
geben, die missionarischen Kräfte zu 
harmonisieren und eine gleiche Vertei­
lung der Hilfsgüter zu garantieren" (5). 
Während die oberste Leitung der Kon­
gregation für die Evangelisierung der 
Völker anvertraut wurde, ist für die 
Päpstlichen Missionswerke zugleich 
auch eine Zuordnung zu den einzelnen 
Bischofskonferenzen und Diözesan­
bischöfen vorgesehen. Diese "gleich­
zeitige Abhängigkeit" von diesen drei 
Stellen "erfordert auf der operativen 
Seite eine geordnete Programmerstel­
lung, die im Geist einer tatkräftigen 
Zusammenarbeit auf den verschiede­
nen Verantwortungsebenen verwirk­
licht wird", aber auch eine "geordnete 
Teilhabe an denselben Mitteln, um das 
eine gemeinsame Ziel zu erreichen" 
(6). Darüber hinaus bedürfen die Mis­
sionswerke zudem einer statutenge­
mäß anerkannten "rechten Autono­
mie", um dynamisch mit geeigneten 
Kooperations- und Interventionsfor­
men auf die Herausforderungen der 
sich ändernden missionarischen Wirk­
lichkeit reagieren zu können. 
Für jedes Land soll aufgrund eines 
Vorschlq,ges der Bischofskonferenz von 
der Kongregation für die Evangelisie­
rung der Völker ein Nationaldirektor 
für alle Missionswerke auf fünf Jahre 
bestellt werden. Er wird in seinen Auf­
gaben unterstützt durch die Diöze­
sandirektoren der Missionswerke so­
wie den Bischöflichen Delegierten für 
die Mission, der auch Mitglied des 
Priester- oder Pastoralrates sein soll. 
In jeder Bischofskonferenz ist darüber 
hinaus eine eigene Kommission für 
die Mission zu errichten, welche die 
Anliegen der Missionswerke nach 
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Kräften fördert, die Koordinierung mit 
den Missionseinrichtungen der Or­
den wahrnimmt sowie die finanzielle 
Sicherstellung durch Kontrolle der 
Spenden und Festlegung des jeweili­
gen diözesanen Beitrages gewährlei­
stet. Zur Unterstützung kann auch ein 
"Nationaler Missionsrat" eingesetzt 
werden, dem der Vorsitzende der Bi­
schöflichen Missionskommission, der 
Nationaldirektor der Missionswerke 
und deren Nationalsekretäre sowie 
ausgewählte Priester und Vertreter von 
Ordensinstituten oder laikaien Mis­
sionseinrichtungen angehören sollen. 
Empfohlen wird um einer besseren 
Verzahnung willen, daß der National­
direktor der Missionswerke zum Se­
kretär der Bischöflichen Missionskom­
mission ernannt wird. 
Bei der Aufgabenbeschreibung wird 
stets auf die wechselseitigen Beziehun­
gen zur genannten Kongregation Wert 
gelegt, die "kreativ und dynamisch" 
sein sollen (15). Dies betrifft nicht nur 
den Kontakt von Welt- und Teilkirchen, 
sondern auch jenen zwischen Bischofs­
konferenz und Diözese, weshalb die 
Gelegenheiten zu Treffen und zur Ko­
operation genutzt werden sollen. 
Bemerkenswert sind die Weisungen 
der Instruktion im Blick auf "spezielle 
neue Formen der missionarischen Ko­
operation" (16-20). Zunächst wird die 
Bedeutung der Entsendung von Mis­
sionar / inn/ en angesprochen, die auch 
entsprechend ausgebildet und geeignet 
sein müssen. Sodann wird bezüglich 
der verbreiteten "Diözesan- und Pfarr­
partnerschaften" angemahnt, daß diese 
nicht blind sein dürfen gegenüber dem 
universalen Aufgabenfeld der Mission, 
indem man seine Energien und Res­
sourcen nicht allein auf eine einzige 
Initiative verwendet, sondern dem 
Prinzip einer gleichen Verteilung der 
Hilfsgüter zu entsprechen sucht. Der 



307Lederhilger Kalb/Römische Erlässe

Tourismus, die Migrationsbewegun- der alten Menschen verändert. Die
SChH SOWI1Ee die Erfordernisse VO  5 Stu- jener, die 65—7/0 werden „Junge
dium un Arbeit machen nötig, daß Alte”) der eın er ber 75 erreichen
die davon betroffenen Personen eiıne „alte Menschen un: Hochbetagte”)
entsprechende Begleitung erfahren. steigt stark Die Herausforderungen
Die missionarische Kooperation VelLr- dieses demographischen Umschich-
STEe. sich demnach wesentlich als eın tungsprozesses veranlaften die
gegenseıtiger Austausch VO. en das Jahr 1999 ZUuU Internationalen Jahr
der verschiedenen rchen. Deshalb der en auszurutfen. Das damit VerTr-

„1ist notwendig, da{fs bei en das bundene nliegen der Schaffung eıner
Bewulßstsein heranreift, da{fs die Zusam- „multigenerational society”, einer Ge-
menarbeit der 1SS10N cht 11UT eın sellschaft, der generationsübergrei-
en edeutert, sondern auch eın en: gegenseıltige 1  e, nterstüt-
Empfangen”; eine Teilkirche, weder ZUN und Wertschätzung entwickelt

werden kann, wird VO unn-eiIne Junge och eine traditionelle,
„darf sich sich selbst verschließen”“ ers
20) Dennoch wird zugleic VOTLr der Zur Örderung dieser Zielsetzung VeT-
sich aufgrund des Priestermangels (vor Ööffentlicht: der Päpstliche Rat für die
em uNnseTeN reıten einbürgern- Laien Oktober 1998 eın oku-
den Praxis gewarnt, Priester und Or- ment ber die ur alterer Men-
densleute aus den jungen Kirchen 1mM schen und ihrer Sendung ICund
Gegenzug für materielle Hilfsleistun- Welt Ausgehend VOIN der Multidimen-
sCcH anzuwerben. Denn „selbst muıt den sionalıität der Veränderung („funktio-
besten Absichten werden die jJungen nales Altern werden bloße Defizit-
rtchen damit eıner beac  en aPO- Modelle zurückgewiesen und WIT
stolischen Kraft beraubt, die bsolut auch auf die Potentiale des Alters VeTl-
unverzichtbar ist für christliches wlesen. besonderen Charismen die-
en und für die Entwicklung der SCc$5 Lebensabschnittes werden genannt:
Evangelisation Del einer Bevölkerung, Uneigennützigkeit einem VOTrTWIie-
die och weitgehend ungetau ist  ‚44 gend materialistisch e  ra  n Um:-

Deshalb sel ach Ansicht der feld; Zeitzeugenschaft und historische
Kongregation erforderlich, da{fs „diese Vergewisserung einer primär der
Handlungsweise egrenzt und LIEeEU Gegenwart orlientierten Gesellschaft;
geordne WITFr Yı 20) rfahrung und Kooperationsbereit-
(L’Usservatore Komano lital usg.], schaft beziehungsweise umfassender
Nr. 265 VO. upPp. A; formuliert eine ganzheitliche Vision
eigene ers VO en

Diese Bestimmung der Wertigkeit des
Päapstlicher Rat ur  . die Laijen:  e  « Alters wird, ausgehen:! VO:  5 den sehr
Die Ur alterer Menschen un ıhre lebensnahen biblischen Einschätzun-
Sendungz iın Kirche un Welt gCn des Alters (vor em 1M Ersten
VO 10.1998 lestament), Urc. eine theologische

inndeu  e ergäanzt un vertieft. Be-
Die Bevölkerung der Industrieländer sonderes Augenmerk wird iın diesem
ist den etzten Jahren zunehmend Ookumen auf die spezifischen
äalter geworden. Im gleichen Zeitraum zialen robleme alterer Menschen
en sich auch die Altersstrukturen gelegt. 50 ist die Anpassung die
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Tourismus, die Migrationsbewegun­
gen sowie die Erfordernisse von Stu­
dium und Arbeit machen es nötig, daß 
die davon betroffenen Personen eine 
entsprechende Begleitung erfahren. 
Die missionarische Kooperation ver­
steht sich demnach wesentlich als ein 
gegenseitiger Austausch von Gaben 
der verschiedenen Kirchen. Deshalb 
"ist es notwendig, daß bei allen das 
Bewußtsein heranreift, daß die Zusam­
menarbeit in der Mission nicht nur ein 
Geben bedeutet, sondern auch ein 
Empfangen"; keine Teilkirche, weder 
eine junge noch eine traditionelle, 
"darf sich in sich selbst verschließen" 
(20). Dennoch wird zugleich vor der 
sich aufgrund des Priestermangels (vor 
allem in unseren Breiten) einbürgern­
den Praxis gewarnt, Priester und Or­
densleute aus den jungen Kirchen im 
Gegenzug für materielle Hilfsleistun­
gen anzuwerben. Denn "selbst mit den 
besten Absichten werden die jungen 
Kirchen damit einer beachtlichen apo­
stolischen Kraft beraubt, die absolut 
unverzichtbar ist für ihr christliches 
Leben und für die Entwicklung der 
Evangelisation bei einer Bevölkerung, 
die noch weitgehend ungetauft ist" 
(ebd.). Deshalb sei es nach Ansicht der 
Kongregation erforderlich, daß "diese 
Handlungsweise begrenzt und neu 
geordnet wird" (20). 
(L'Osservatore Romano [itaI. Ausg.], 
Nr. 263 vom 14.11.1998, SuppI. A; 
eigene Übers.) 

Päpstlicher Rat für die Laien: 
Die Würde älterer Menschen und ihre 
Sendung in Kirche und Welt 
vom 1.10.1998 

Die Bevölkerung der Industrieländer 
ist in den letzten Jahren zunehmend 
älter geworden. Im gleichen Zeitraum 
haben sich auch die Altersstrukturen 
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der alten Menschen verändert. Die 
Zahl jener, die 65-70 werden ("junge 
Alte") oder ein Alter über 75 erreichen 
("alte Menschen und Hochbetagte") 
steigt stark an. Die Herausforderungen 
dieses demographischen Umschich­
tungsprozesses veranlaßten die UN, 
das Jahr 1999 zum Internationalen Jahr 
der Alten auszurufen. Das damit ver­
bundene Anliegen der Schaffung einer 
"multigenerational society", einer Ge­
sellschaft, in der generationsübergrei­
fende gegenseitige Hilfe, Unterstüt­
zung und Wertschätzung entwickelt 
werden kann, wird vom Hl. Stuhl un­
terstützt. 
Zur Förderung dieser Zielsetzung ver­
öffentlichte der Päpstliche Rat für die 
Laien am 1. Oktober 1998 ein Doku­
ment über die Würde älterer Men­
schen und ihrer Sendung in Kirche und 
Welt. Ausgehend von der Multidimen­
sionalität der Veränderung ("funktio­
nales Altern") werden bloße Defizit­
Modelle zurückgewiesen und es wird 
auch auf die Potentiale des Alters ver­
wiesen. An besonderen Charismen die­
ses Lebensabschnittes werden genannt: 
Uneigennützigkeit in einem vorwie­
gend materialistisch geprägten Um­
feld; Zeitzeugenschaft und historische 
Vergewisserung in einer primär an der 
Gegenwart orientierten Gesellschaft; 
Erfahrung und Kooperationsbereit­
schaft beziehungsweise - umfassender 
formuliert - eine ganzheitliche Vision 
vom Leben. 
Diese Bestimmung der Wertigkeit des 
Alters wird, ausgehend von den sehr 
lebensnahen biblischen Einschätzun­
gen des Alters (vor allem im Ersten 
Testament), durch eine theologische 
Sinndeutung ergänzt und vertieft. Be­
sonderes Augenmerk wird in diesem 
Dokument auf die spezifischen so­
zialen Probleme älterer Menschen 
gelegt. So ist die Anpassung an die 
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veränderten Lebenssituationen (Aus- den  “ Johannes Paul I1 den Be-
scheiden Aus dem aktiven Berufsleben, gınn des ubıLlaums mıt der Öffnung
Verlust des Partners, Verschlechterung der eiligen Pforte der vatikanischen

Peterskirche der Weihnacht 1999des esundheitszustandes) oft muıt e1-
nen.ı Rückzugsverhalten verbunden, fest Die feierliche Öffnung der eili-
das solierung, insamke:!: und g_ gCcnh Pforten Jerusalem und Beth-

em SOWI1eEe den anderen Patriar-sellschaftlicher Marginalisierung
T1en kann. Demgegenüber ist neben chalbasıiliken Koms olg urz darauf
differenzierten professionellen 1ilfs- Im Einklang mıit den kurzen theolo-
onzepten eiıINe umfassende gCeNECTIA- gischen Erläuterungen der Verkündi-
tionenübergreifende Solidaritä und gungsbulle ZUader neben den
ultur entwickeln, wobei hier Wallfahrten eines der wesentlichen
besonderer Weise auch der Dienst der Zeichenelemente des Jubiläumsereig-Kirche angefragt lst, etwa Urc die N1SSES ausmacht (Nr. 9 wurde eın

religiösen Bewegungen. Im ab- Schreiben der Apostolischen Pöniten-
schließenden Kapitel werden die SPe- Harıe angeschlossen mıiıt den Anwel-
zitischen Aspekte einer zeitgemäßen für dessen Erlangung. /Zur
Altenpastoral 1 Sinne einer
fassenden Erwachsenenkatechese be-

rechtlichen Erläuterung ist VOTaus-
zuschicken: Gemäfs 9972 CIC ist der

euchtert, wobel auch die orge die der Nachlafßs einer zeitlichen
ebenfalls zunehmenden Iteren rIe- Strafe VOI Gott für Sünden, die hin-
ster nicht vergesscnh wird. sichtlich der chul schon getilgt sSind
(Ihe Dignity ofer People and their inen erlangt der entsprechend
1Ss10n the Church and the disponierte äubige unter bestimm-
OFL. Vatikan ten, festgelegten Bedingungen.

So gewährt die IC eiınen LLIUT

jenen Gläubigen, die sich wenigstens
ohannes Paul 1L., Incarnationis der Zeit 1im an der na: befin-
mysterium. Verkündigungsbulle des en, W e’ s1e das letzte der gC-
großen Jubiläums des Jahres 2000 schriebenen er verrichten. Weiters
VOo mufßfs eine entsprechende tention VOT-

liegen, und sind die auferlegten
Johannes Paul Il beschreibt das oroße er erhalb der vorgeschriebenen
ubılaum des Jahres 2000, die Milleni- Zeit und der festgesetzten Weise
umswende, eingebunden 1n das verrichten (c 996 CIC) Der ist
Inkarnationsgeheimnis als eine Zeıt el unvollkommen der vollkom-
des uUu{Iruies ZUr Umkehr. Dieser Ruf INEN, Je nachdem, ob VO  > den zeitli-
ZUTF CONVeErS1O richtet sich sowochl chen Strafen LLUTL ZU Teil der ganZ
den einzelnen ZUr:F Änderung seiner befreit ( 9093 IC) er äubige
Lebensweise als auch die ensch- kann Ablässe für sich selbst gewinnen

oder als urbpıtte den Verstorbeneneıt als gaNZC, die eine eUe ultur
internationaler Solidarıtä un! Zusam- wenden (c 094 CIC) Näheres ıst dem
menarbeit en  1C. mufß „Die extre- 1 Maı 1986 überarbeiteten Enchiri-

Armut ist Quelle VO  - Gewalt, roll 10n Indulgentiarum (1968) entneh-
und Skandalen Abhilfe SCHhaififen kann LLIEN. Für die Ablafsgewährung ist
iNnan hier 1L1UT Urc. aktiven Einsatz für erster inıe der aps zuständig, dar-
die Gerechtigkeit un damit den rie- ber hinaus aber auch diejenigen,
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veränderten Lebenssituationen (Aus­
scheiden aus dem aktiven Berufsleben, 
Verlust des Partners, Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes) oft mit ei­
nem Rückzugsverhalten verbunden, 
das zu Isolierung, Einsamkeit und ge­
sellschaftlicher Marginalisierung füh­
ren kann. Demgegenüber ist neben 
differenzierten professionellen Hilfs­
konzepten eine umfassende genera­
tionenübergreifende Solidarität und 
Kultur zu entwickeln, wobei hier in 
besonderer Weise auch der Dienst der 
Kirche angefragt ist, etwa durch die 
neuen religiösen Bewegungen. Im ab­
schließenden Kapitel werden die spe­
zifischen Aspekte einer zeitgemäßen 
Altenpastoral im Sinne einer um­
fassenden Erwachsenenkatechese be­
leuchtet, wobei auch die Sorge um die 
ebenfalls zunehmenden älteren Prie­
ster nicht vergessen wird. 
(The Dignity of Older People and their 
Mission in the Church and in the 
World, Vatikan 1998) 

Johannes Paul 11., Incarnationis 
mysterium. Verkündigungsbulle des 
großen Jubiläums des Jahres 2000 
vom 29.11.1998 

Johannes Paul II. beschreibt das große 
Jubiläum des Jahres 2000, die Milleni­
umswende, - eingebunden in das 
Inkarnationsgeheimnis - als eine Zeit 
des Aufrufes zur Umkehr. Dieser Ruf 
zur conversio richtet sich sowohl an 
den einzelnen zur Änderung seiner 
Lebensweise als auch an die Mensch­
heit als ganze, die eine neue Kultur 
internationaler Solidarität und Zusam­
menarbeit entwickeln muß: "Die extre­
me Armut ist Quelle von Gewalt, Groll 
und Skandalen - Abhilfe schaffen kann 
man hier nur durch aktiven Einsatz für 
die Gerechtigkeit und damit den Frie-
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den". Johannes Paul II. setzt den Be­
ginn des Jubiläums mit der Öffnung 
der Heiligen Pforte der vatikanischen 
Peterskirche in der Weihnacht 1999 
fest. Die feierliche Öffnung der Heili­
gen Pforten in Jerusalem und Beth­
lehem sowie in den anderen Patriar­
chalbasiliken Roms folgt kurz darauf. 
Im Einklang mit den kurzen theolo­
gischen Erläuterungen der Verkündi­
gungsbulle zum Ablaß, der neben den 
Wallfahrten eines der wesentlichen 
Zeichenelemente des Jubiläumsereig­
nisses ausmacht (Nr. 9), wurde ein 
Schreiben der Apostolischen Pöniten­
tiarie angeschlossen mit den Anwei­
sungen für dessen Erlangung. Zur 
rechtlichen Erläuterung ist voraus­
zuschicken: Gemäß c. 992 CIC ist der 
Ablaß der Nachlaß einer zeitlichen 
Strafe vor Gott für Sünden, die hin­
sichtlich der Schuld schon getilgt sind. 
Einen Ablaß erlangt der entsprechend 
disponierte Gläubige unter bestimm­
ten, genau festgelegten Bedingungen. 
So gewährt die Kirche einen Ablaß nur 
jenen Gläubigen, die sich wenigstens 
zu der Zeit im Stand der Gnade befin­
den, wenn sie das letzte der vorge­
schriebenen Werke verrichten. Weiters 
muß eine entsprechende Intention vor­
liegen, und es sind die auferlegten 
Werke innerhalb der vorgeschriebenen 
Zeit und in der festgesetzten Weise zu 
verrichten (c. 996 CIC). Der Ablaß ist 
dabei unvollkommen oder vollkom­
men, je nachdem, ob er von den zeitli­
chen Strafen nur zum Teil oder ganz 
befreit (c. 993 CIC). Jeder Gläubige 
kann Ablässe für sich selbst gewinnen 
oder als Fürbitte den Verstorbenen zu­
wenden (c. 994 CIC). Näheres ist dem 
im Mai 1986 überarbeiteten Enchiri­
dion Indulgentiarum (1968) zu entneh­
men. Für die Ablaßgewährung ist in 
erster Linie der Papst zuständig, dar­
über hinaus aber auch diejenigen, 
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denen der aps selbst der das ec Kongregation ur  . die nstıitute
diese Vollmacht zuerkennt (c 9y CIC) des geweihten Lebens und die
Als Bedingungen für die rlangung Gesellschaften des Apostolischen

Lebens nstruktio uüber die Zusam-des „Jubiläumsablasses“ legt die Apo- menarbeit der Ordensinstitute ıIn derstolische Pönitentlarie olgende er-
natıven fest kın kann erlangt Ausbildung Vom 1998
werden

In Rom muittels einer der Aufbauend auf den Erfahrungen se1t

Patriarchalbasiliken und Teilnahme der StIruktuon der Religiosenkongre-
gatıon ber die Ausbildung Ordens-einer FEucharistiefeier eziehungs- instituten „Potissımum institutionum“welse anderen liturgischen Felern

Laudes, Vesper), römmigkeitsübun- ( Jegt diese ongregation
nunmehr mıiıt Dezember 1998 mıt

SCmH (zum eispie. Kreuzweg, Rosen- Gutheißung des Papstes ergänzendekranz etc.) der UrCc. das Verweilen iınıen für die Zusammenarbeit„für eine aNnsSsCMESSCNE eıt in Vereh-
VO  5 apostolisch tätıgen UOrdensgemein-der Eucharistie und ndächti- SCNaiten beziehungsweise Apostoli-SCI Betrachtung”, die dann mıt dem schen Gesellschaften hinsichtlich derHerrengebet, dem Glaubensbekenntnis Aus- un:! Weiterbildung ihrer Mitglie-und der ufung arıens abschlie{fst der eigenen Einrichtungen VOTL. Die

IM HI Land, WE unter den SCHANN- aus pragmatischen Überlegungen her-
ten Bedingungen die Grabeskirche aus geschaffenen „zwischen-institutli-
Jerusalem der die eburtskirche chen Ausbildungszentren” en azu
etiehem der die Verkündigungsbasi- beigetragen, den Wert und die han-
ıka azaret besucht wird. cen VO  5 gemeinsamer Bildung un

In anderen Diözesen muüittels einer rziehung deutlicher erkennen und
Wallfahrt ZUXI Kathedrale der ande- fördern Damiıut wurde das Bewufst-
Ten VO: Bischof bestimmten rtchen seın gestärkt, dafs die kirchliche Ge-
der Orten unte der eilnahme meinschaft der Verschiedenheit der
liturgischen Feiern der anderen TÖmM- Berufungen und der Charismen SOWI1Ee

der 1e der Einsatzmöglichkei-migkeitsübungen analog jenen
den römischen Patriarchalbasiliken ten lebendig ist (Nr.

Im Abschnitt der Instruktion werdenjedem Ort durch den esuch VOINl zunächst einıge „Grundsätze”“ formu-en, Gefangenen, einsamen alten
Menschen eic für e1INe aNSCMESSCHE liert, die sich VOT allem mıiıt der NnotLwen-

Zeıt und die rfüllung der ubDblıchen dig inhärenten Problematik derartiger
ordensübergreifender Einrichtungengeistlichen un sakramentalen Bedin-
beschäftigen: nämlich muıit dem „Ver-
hältnis zwischen en des einzel-

UNCı Unternehmungen, „welche die 1eN Institutes und der Gemeinsamkeit
Bufßfßgesinnung309  Lederhilger - Kalb/Römische Erlässe  denen der Papst selbst oder das Recht  Kongregation für die Institute  diese Vollmacht zuerkennt (c. 995 CIC).  des geweihten Lebens und die  Als Bedingungen für die Erlangung  Gesellschaften des Apostolischen  Lebens: Instruktion über die Zusam-  des „Jubiläumsablasses“ legt die Apo-  menarbeit der Ordensinstitute in der  stolische Pönitentiarie folgende Alter-  nativen fest: Ein Ablaß kann erlangt  Ausbildung vom 8.12.1998  werden  — in Rom mittels Wallfahrt zu einer der  Aufbauend auf den Erfahrungen seit  Patriarchalbasiliken und Teilnahme an  der Instruktion der Religiosenkongre-  gation über die Ausbildung in Ordens-  einer  Eucharistiefeier  beziehungs-  instituten „Potissimum institutionum“  weise an anderen liturgischen Feiern  (Laudes, Vesper), Frömmigkeitsübun-  (2.2.1990) legt diese Kongregation  nunmehr mit 8. Dezember 1998 mit  gen (zum Beispiel Kreuzweg, Rosen-  Gutheißung des Papstes ergänzende  kranz etc.) oder durch das Verweilen  Richtlinien für die Zusammenarbeit  „für eine angemessene Zeit in Vereh-  von apostolisch tätigen Ordensgemein-  rung der Eucharistie und in andächti-  schaften beziehungsweise Apostoli-  ger Betrachtung“, die dann mit dem  schen Gesellschaften hinsichtlich der  Herrengebet, dem Glaubensbekenntnis  Aus- und Weiterbildung ihrer Mitglie-  und der Anrufung Mariens abschließt.  der in eigenen Einrichtungen vor. Die  — im Hl. Land, wenn unter den genann-  aus pragmatischen Überlegungen her-  ten Bedingungen die Grabeskirche in  aus geschaffenen „zwischen-institutli-  Jerusalem oder die Geburtskirche in  chen Ausbildungszentren“ haben dazu  Betlehem oder die Verkündigungsbasi-  beigetragen, den Wert und die Chan-  lika in Nazaret besucht wird.  cen von gemeinsamer Bildung und  — in anderen Diözesen miüittels einer  Erziehung deutlicher zu erkennen und  Wallfahrt zur Kathedrale oder zu ande-  zu fördern. Damit wurde das Bewußt-  ren vom Bischof bestimmten Kirchen  sein gestärkt, daß die kirchliche Ge-  oder Orten unter der Teilnahme an  meinschaft in der Verschiedenheit der  liturgischen Feiern oder anderen Fröm-  Berufungen und der Charismen sowie  in der Vielfalt der Einsatzmöglichkei-  migkeitsübungen analog zu jenen in  den römischen Patriarchalbasiliken.  ten lebendig ist (Nr. 3).  Im I. Abschnitt der Instruktion werden  — an jedem Ort durch den Besuch von  zunächst einige „Grundsätze“ formu-  Kranken, Gefangenen, einsamen alten  Menschen etc. für eine angemessene  liert, die sich vor allem mit der notwen-  Zeit und die Erfüllung der üblichen  dig inhärenten Problematik derartiger  ordensübergreifender  Einrichtungen  geistlichen und sakramentalen Bedin-  gungen.  beschäftigen: nämlich mit dem „Ver-  hältnis zwischen Identität des einzel-  — durch Unternehmungen, „welche die  nen Institutes und der Gemeinsamkeit  Bußgesinnung ... konkret und hochher-  in Verschiedenheit“ (7). Demnach ist  zig in die Tat umsetzen“ (zum Beispiel  die Ausbildung zwar prinzipiell un-  Fasten für einen Tag, eine angemessene  verzichtbares Recht und Pflicht jedes  Geldspende an die Armen).  Institutes, dies schließt jedoch eine Zu-  (Sekretariat der Deutschen Bischofs-  sammenarbeit nicht aus, sondern ein  konferenz [Hg.], Verlautbarungen des  solch solidarisches Zusammenwirken  Apostol. Stuhls 136).  (8) wird ausdrücklich anerkannt undkonkret un hochher- Verschiedenheit“ (7) Demnach ist
Z1g die Tat umsetzen“ (zum eispie. die Ausbildung ZW ar prinzipiell ull-
Fasten für einen Tag, eine ANSCINECSSCNE verzichtbares ec und Pflicht jedesGeldspende die Armen). Institutes, 1es chließt jedoch eiıne Zu-
(Sekretarıa der Deutschen Bischofs- sammenarbeit S aus, sondern eın
konferenz [Hg.], Verlautbarungen des SOIC solidarisches Zusammenwirken
Apostol. Stuhls 136) (8) wird ausdrücklich anerkannt und
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denen der Papst selbst oder das Recht 
diese Vollmacht zuerkennt (c. 995 CIC). 

Als Bedingungen für die Erlangung 
des "Jubiläumsablasses" legt die Apo­
stolische Pönitentiarie folgende Alter­
nativen fest: Ein Ablaß kann erlangt 
werden 

- in Rom mittels Wallfahrt zu einer der 
Patriarchalbasiliken und Teilnahme an 
einer Eucharistiefeier beziehungs­
weise an anderen liturgischen Feiern 
(Laudes, Vesper), Frömmigkeitsübun­
gen (zum Beispiel Kreuzweg, Rosen­
kranz etc.) oder durch das Verweilen 
"für eine angemessene Zeit in Vereh­
rung der Eucharistie und in andächti­
ger Betrachtung", die dann mit dem 
Herrengebet, dem Glaubensbekenntnis 
und der Anrufung Mariens abschließt. 

- im HZ. Land, wenn unter den genann­
ten Bedingungen die Grabeskirche in 
Jerusalem oder die Geburtskirche in 
Betlehem oder die Verkündigungsbasi­
lika in Nazaret besucht wird. 

- in anderen Diözesen mittels einer 
Wallfahrt zur Kathedrale oder zu ande­
ren vom Bischof bestimmten Kirchen 
oder Orten unter der Teilnahme an 
liturgischen Feiern oder anderen Fröm­
migkeitsübungen analog zu jenen in 
den römischen Patriarchalbasiliken. 

- an jedem Ort durch den Besuch von 
Kranken, Gefangenen, einsamen alten 
Menschen etc. für eine angemessene 
Zeit und die Erfüllung der üblichen 
geistlichen und sakramentalen Bedin­
gungen. 

- durch Unternehmungen, "welche die 
Bußgesinnung ... konkret und hochher­
zig in die Tat umsetzen" (zum Beispiel 
Fasten für einen Tag, eine angemessene 
Geldspende an die Armen). 

(Sekretariat der Deutschen Bischofs­
konferenz [Hg.], Verlautbarungen des 
Apostol. Stuhls 136). 
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Kongregation für die Institute 
des geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des Apostolischen 
Lebens: Instruktion über die Zusam­
menarbeit der Ordensinstitute in der 
Ausbildung vom 8.12.1998 

Aufbauend auf den Erfahrungen seit 
der Instruktion der Religiosenkongre­
gation über die Ausbildung in Ordens­
instituten "Potissimum institutionum" 
(2.2.1990) legt diese Kongregation 
nunmehr mit 8. Dezember 1998 mit 
Gutheißung des Papstes ergänzende 
Richtlinien für die Zusammenarbeit 
von apostolisch tätigen Ordensgemein­
schaften beziehungsweise Apostoli­
schen Gesellschaften hinsichtlich der 
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitglie­
der in eigenen Einrichtungen vor. Die 
aus pragmatischen Überlegungen her­
aus geschaffenen "zwischen-institutli­
ehen Ausbildungszentren" haben dazu 
beigetragen, den Wert und die Chan­
cen von gemeinsamer Bildung und 
Erziehung deutlicher zu erkennen und 
zu fördern. Damit wurde das Bewußt­
sein gestärkt, daß die kirchliche Ge­
meinschaft in der Verschiedenheit der 
Berufungen und der Charismen sowie 
in der Vielfalt der Einsatzmöglichkei­
ten lebendig ist (Nr. 3). 
Im I. Abschnitt der Instruktion werden 
zunächst einige "Grundsätze" formu­
liert, die sich vor allem mit der notwen­
dig inhärenten Problematik derartiger 
ordensübergreifender Einrichtungen 
beschäftigen: nämlich mit dem "Ver­
hältnis zwischen Identität des einzel­
nen Institutes und der Gemeinsamkeit 
in Verschiedenheit" (7). Demnach ist 
die Ausbildung zwar prinzipiell un­
verzichtbares Recht und Pflicht jedes 
Institutes, dies schließt jedoch eine Zu­
sammenarbeit nicht aus, sondern ein 
solch solidarisches Zusammenwirken 
(8) wird ausdrücklich anerkannt und 
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empfohlen (vgl ohannes Paul 1L., sondere auch Z.UT aCc.  en Speziali-
pos Schreiben ıta Consecrata 11996| sierung.
Nr. 52{f) Die dafür erriıchteten einem 1l Abschnitt werden dann
dienzentren (9) sollen einem konsequent die Rahmenbedingungen
heitlichen Ausbildungsprozefs den Or- für das Studium eigenen Religions-
densnachwuchs intellektuell, spiritue. wissenschaftlichen d/oder Philo-
und pastora. vorbereiten für seline Auf- sophisch-theologischen stituten
gaben immer unter Respektierung geben (19—22) Der Abschniültt
der Vielfalt der jeweiligen Instiıtuts- beschäftigt sich schliefßlich mıit den
charismen. Aus den Grundsätzen CISC- Möglichkeiten der Zusammenarbeit
ben sich dann „Praktische Leitlinien“ zwischen verschiedenen Instıtuten
(10—11), denen die ufgaben der der Schulung der Ausbilder/innen
Verantworrtli:  en für die Ausbildungs- (23-26) Die Praxis hat dafür bereıts
gemeinschaft des jeweiligen Institu- eın untes Spektrum VO  } ‚Zentren
tes SOWI1eEe der zwischen-institutliche: mıiıt Universitätsniveau’ einschließlich
Ausbildungszentren näher angegeben eiınes akademischen Abschlusses ber
werden. ‚Intensivkurse‘ bis ‚rege  äfsi-
Eın 1{ Abschnitt (12-18) STE die „Zu- gCcn Weiterbildungstreffen‘ hervorge-
sammenarbeit während der verschie- bracht. Die Inıtiative azu kann
denen Ausbildungsphasen“ inhaltlich wohl VO  3 den ereinigungen der
dar. Sehr problembewußt wird darauf Ordensober/inn/en ausgehen, aber
hingewlesen, da{fs spezie „die Vor- auch VO:  5 bestehenden Theologischen
bereitung auf das Noviziat unter den Fakultäten mıit einer entsprechenden
gegebenen sozi0-kulturellen Verhält- Schwerpunktsetzung. Eine gute und
nıssen immer dringlicher un umfassende theologische wIıe pädago-
spruchsvoller” wird 13) ber auch gisch-pastorale Unterweisung ist nam-
die Ausbilder selbst enötigen beson- lich mehr denn je erforderlich, „die
ere Kurse Einführung das ähigkeit ZUrFTF eziehung, ZU) Zu-
Ordensleben en des Novizlates hören, ZU Erkennen einer Berufung
kann eiINe übergreifende Einrichtung SOWI1E rziehung der Jugendlichen
entsprechend den anonischen Vor- und Erwachsenen, Lebensprüfung
gaben LIULE „ergänzende Dienste“ und ZU persönlichen Einsatz ent-
wahrnehmen (15), wohingegen sS1e falte: 26)
die AÄAus- und Weiterbi  ung der Profes- (Internet-Adresse: http://www.vatican.
sen ihre entrale Aufgabe hat insbe- roman._curla /prc_de.htm
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empfohlen (vgl. Johannes Paul 1I., 
Apost. Schreiben Vita Consecrata [1996], 
Nr. 52f). Die dafür errichteten Stu­
dienzentren (9) sollen in einem ganz­
heitlichen Ausbildungsprozeß den Or­
densnachwuchs intellektuell, spirituell 
und pastoral vorbereiten für seine Auf­
gaben - immer unter Respektierung 
der Vielfalt der jeweiligen Instituts­
charismen. Aus den Grundsätzen erge­
ben sich dann "Praktische Leitlinien" 
(10-11), in denen die Aufgaben der 
Verantwortlichen für die Ausbildungs­
gemeinschaft des jeweiligen Institu­
tes sowie der zwischen-institutlichen 
Ausbildungszentren näher angegeben 
werden. 
Ein 11. Abschnitt (12-18) stellt die "Zu­
sammenarbeit während der verschie­
denen Ausbildungsphasen" inhaltlich 
dar. Sehr problembewußt wird darauf 
hingewiesen, daß speziell "die Vor­
bereitung auf das Noviziat unter den 
gegebenen sozio-kulturellen Verhält­
nissen immer dringlicher und an­
spruchsvoller" wird (13). Aber auch 
die Ausbilder selbst benötigen beson­
dere Kurse zur Einführung in das 
Ordensleben. Während des Noviziates 
kann eine übergreifende Einrichtung -
entsprechend den kanonischen Vor­
gaben - nur "ergänzende Dienste" 
wahrnehmen (15), wohingegen sie für 
die Aus- und Weiterbildung der Profes­
sen ihre zentrale Aufgabe hat - insbe-

Lederhilger - Kalb /Römische Erlässe 

sondere auch zur fachlichen Speziali­
sierung. 
In einem III. Abschnitt werden dann 
konsequent die Rahmenbedingungen 
für das Studium an eigenen Religions­
wissenschaftlichen und I oder Philo­
sophisch-theologischen Instituten an­
geben (19-22). Der IV. Abschnitt 
beschäftigt sich schließlich mit den 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Instituten in 
der Schulung der Ausbilder I innen 
(23-26). Die Praxis hat dafür bereits 
ein buntes Spektrum von ,Zentren 
mit Universitätsniveau' einschließlich 
eines akademischen Abschlusses über 
,Intensivkurse' bis hin zu ,regelmäßi­
gen Weiterbildungstreffen' hervorge­
bracht. Die Initiative dazu kann so­
wohl von den Vereinigungen der 
Ordensober/inn/en ausgehen, aber 
auch von bestehenden Theologischen 
Fakultäten mit einer entsprechenden 
Schwerpunktsetzung. Eine gute und 
umfassende theologische wie pädago­
gisch-pastorale Unterweisung ist näm­
lich mehr denn je erforderlich, um "die 
Fähigkeit zur Beziehung, zum Zu­
hören, zum Erkennen einer Berufung 
sowie zur Erziehung der Jugendlichen 
und Erwachsenen, zur Lebensprüfung 
und zum persönlichen Einsatz zu ent­
falten" (26). 
(Internet-Adresse: http://www.vatican. 
val roman_curia/ prc_de.htm) 


